
 
 
ANHANG 1 ZUM ABWASSERREGLEMENT 
 
 
 

Tarifordnung 2012 Abwasserbeseitigung / Beiträge und Gebühren 
Gemäss § 15 Abs. 2 i.V. mit § 16 Abs. 1 des Abwasserreglements erlässt die 
Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2011 nachstehende Tarifordnung für das 
Jahr 2012: 
 
1. Einmalige Beiträge 
 
(§ 18) 

1.1 Erschliessungsbeitrag Fr. 15.-- pro m2 Grundstücksfläche 
(§ 21) 

1.2 Anschlussbeitrag für Neubauten 2.0% vom Brandversicherungswert 
 

1.2 Anschlussbeitrag für Um- und 2.0% vom Mehrwert des  
  Erweiterungsbauten                        Brandversicherungswertes 
 

1.3  Anschlussbeitrag bei Ersatz einer  2.0% vom Brandversicherungswert 
  bestehenden Leitung    
 

1.3  Anschlussbeitrag bei Ersatz einer  1.0% vom Brandversicherungswert 
   bestehenden Leitung und   
  gleichzeitiger Umstellung auf  
  Trennsystem 
 (§§ 15 Abs. 2 lit. e, 28) 

 1.4 Abwasserbewilligungsgebühr 35%  der Baubewilligungsgebühr,  
    mind. Fr. 100.-- 
 

2. Jährliche Gebühren 
(§§ 15 Abs. 2, 24, 26 ) 
(nach Wasserbezug) 
2.1 Klärkosten an den Kanton Fr. -.85 pro m3 
 

2.2 Betriebs- und Unterhaltskosten  Fr. -.25 pro m3 
 Gemeinde   
 

2.3 GEP-/Sanierungs-Beitrag Fr. -.10  pro m3 
 

Gemäss § 26 Abs. 2 u. 3 beträgt die jährliche Gebühr aufgrund des in die 
Schmutzwasser-Kanalisation eingeleitete nicht verschmutzte Abwasser anhand des 
Datenerfassungsblattes (1m2 Fläche entspricht 1m3 nichtverschmutztes Abwasser):  
(nach Meteorwasser) 

2.4 Klärkosten an den Kanton Fr. -.85 pro m3 
  

2.5 Betriebs- und Unterhaltskosten  Fr. -.25 pro m3  
 Gemeinde 
  

2.6 GEP-/Sanierungs-Beitrag Fr. -.10  pro m3  
 
3. Beiträge aus der Einwohnerkasse 
3.1 Strassenentwässerung analog Abschnitt 2.1 – 2.3 
 

3.2 Liegenschaften der Gemeinde werden wie Private behandelt. 
 
4. Beiträge des Kantons 
4.1 Analog Einwohnerkasse (Abschnitt 3.1 und 3.2) 
 

 
Alle Beiträge und Gebühren zzgl. Mehrwertsteuer (MwSt.) 8,0 % ausgenommen 1.1 und 1.4 


